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Vierzehntes Kapitel.
Vorschriften,

die Verbindlichkeit des Medikamenten - Lieferanten,
und die Dienstpflichten der Provisoren in den Feldapotheckm

betreffend.

«-̂ er Medikamenten - Lieferant ist verbunden , sich in allem nach feinem Kon-
trakt zu benehmen . Ueberdieß wird er das Jahr zweymal eine Nationalliste
von seinem in den Feldapothecken angestellten Personale an den Protochirur-
gus und den Feldapotheken - Director einschicken , und zwar mit Ende
April und Oktober. Zu Anfang eines jeden Jahres hat er eine Specist-
kation über alle sowohl einfache als zusammengesetzteMedikamenten , die Ln
Äest bey ihm in allen seinen in der Monarchie besindlichen Feldapothe-
cken veroleiben , ebenfalls an den Protochirurgus einzuschicken , welcher diese
Spezifikation sonach dem hohen Hofkriegsrath unterlegen wird , damit sich
diese hohe Stelle selbst überzeugen kann , daß sowohl für Friedens - als
Kriegszeiten die zumchende Quantität von Arzeneyen für die Armee bereitste.

§ . II.
9 ?icht nur die in unserem Katalog enthaltenen Materialen und Medikamen¬
ten wird er jedesmal in der besten (Qualität für die Armee abliefern , son¬
dern auch die besten und geschicktesten Subjekten wird er in den Feldapothe¬

cken
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cken anstellen. Er hat für sie zu hasten , wenn sie nicht fähig genug befun¬
den werden. Daher ist er auch gehalten , dergleichen Apotheckersubjeckten,
wenn sie von dem Protochirurgus, oder Feldapothecken - Direktor (welchen
Heyden sie subordinirt sind) in der Kunst , oder in der Pflichtleistung feh¬
lerhaft befunden werden , auf der Stelle ablösen zu lasten , und andere fähi¬
gere und geschicktere Individuen an deren Stelle zu setzen. Vorausgesetzt
also , daß die Subjekten , die in den Feldapothecken von dem Lieferanten
aufgestellt werden , wohl unterrichtet, fleiffig und geschickt sind , wird ihnen
hier keine besondere Instruktion zu geben für nöthig befunden . Die Provi¬
soren hingegen sollen dahin Rücksicht nehmen , daß in den Feldapothecken im¬
mer ein guter Vorrath von allen erfoderlichen Medikamenten vorhanden sey.

§ . III.
Der Lieferant muß daher nicht nur in Friedenszeiten in den Garnisons-
Feldapothecken , und in den Armeespitalern allzeit die best - approbirten Pro¬
visoren , Gesellen , und anderes dabey dienendes Personale halten , sondern
auch in Kriegszeiten muß er das dabey vermehrte Personale aufbringen , und
auf seine Kosten unterhalten. Bey der Hauptarmee soll sich eine wohl ver¬
sehene Apothecke befinden , welche alle in unserem Katalog enthaltene Medi¬
kamenten mit sich führt. Wenn mehrere Korps d ' Armee bestehen , so muß
ep auch zu jedem solchen Korps eine Feldapothecke mit einem Provisor stel¬
len , wie er hievon vom Hofkriegörath durch den Protochirurgus wird be¬
lehrt werden , und der Provisor mit seinen ApotheckensubjMn ist allezeit
dem im Orte angestellten Feldstabschirurgus subordinirt.

§ . IV.
Der Apotheckenprovisor von der Hauptarmee, oder jene von den Spitä¬
lern sind auch gehalten , nebst den Medikamenten jene chirurgische Erfo-

der-
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demisse zu besorgen, und unter Aufsicht zu nehmen , welche ihnen vom

Protochirurgus angewiesen werden : dahin gehören Binden , Kompressen,

Charpie , Schienen , Bruchbänder rc. Von diesen Requisiten solle der Pro¬

visor an Niemand das mindeste verabfolgen lassen , es seye dann , daß ein

subalterner Chirurg ihm eine Quittung übergiebt , welche die verschiedenen

Erfodernißstücke spezificirt enthält , und vom Protochirurgus , oder einem

Stellvertrettenden , oder von einem beym Korps d ' Arme , oder bey einem

Hauptspital detachirt stehenden Feldstabschirurgus korroborirt ist . Diese Quit¬

tung zieht der Provisor zu seiner Legitimation an sich , und schickt sie beygelegt
den Medikamenten - Extrakten unddenMedikamenten -Fassunaen an seinen Prin¬

zipal , damit sie dieser derHofkriegsbuchhalterey unmittelbar einreicht, oder der

Provisor übergiebt sie dem bey der Armee , oder in einem Spital befindlichen

Kriegskommissariat . Diesen Quittungen über die Requisiten legt er auch den

Rapport nach dem Formular ? für die Kriegsbuchhalterey bey, und

wenn er den ersten dieser Rapporte einschickt, schreibt er in die erste Rubri-

que die Worte : Sind mir unterm datum 173 zur Ausgabe

übergeben worden , und läßt die Worte : mit letzten Rapport verblie¬
ben hinweg . In allen folgenden Rapporten aber hält er sich genau an das

Formular Eben dieses beobachtet er auch bey Einschickung deS

Rapports an den Protochirurgus , von dem § . XV . Erwähnung geschieht.
§ . V.

Der Provisor soll für kein Regiment , Korps oder Bataillon irgend ei¬

ne Medikamenten - Fassung expediren , die nicht vom betreffenden Regi¬
ments - Korps - oder Bataillons - Kommandanten und von den Vorgesetzten
Chirurgen unterschrieben nach der Medikamenten - Specifikation O . des

k . Theils dieses Reglement , und sodann vom Protochirurgus selbst , oder

von
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von einem bey der Armee angestellten Feldstabschirurgus korroborirt ist . In
Den Feldspitälern ist eS zureichend, wenn dieStabschirurgen die Tagsextrakten

unterfertigen, wornach der Provisor sogleich die Expedition der Arzneyen
für ' s Spital zu machen hat . Wäre der Stabschirurgus krank , und es

Versähe dessen Dienst ein Regiments - oder OberchirurguS, so unterschreiben
Diese die Lagsextrakte , und dann müssen auch gegen diese Unterschrift die

Nrzeneyen expedirt werden.

§ . V!. ^

Die Regiments - Korps - und Bataillonschirurgm werden , wenn sie Fas¬
sungen machen , durch die Unterchirurgendie Gefasst und Krautersäcke M
die zu fassende Arzneyen mit in die Apothecken schicken. Für die Arze-
neyen in das Spital muß der Provisor alle benöthigte Befasse und Gläser
mitgeben , die dann , wenn sie geleeret sind , von den Krankenwärtern wie¬
der in die Apothecke zurückgebracht , da ausgespühlt und gesäubert werdm
zum künftigen Gebrauch.

§» VII.
d !^n die Subalternen Chirurgen vom Spitale soll der Provisor keineswegs
einige innerliche oder äusserliche Arzeneyen ausfolgen lassen , wenn zuvor
nicht die Tagsextrakten von dem Stabschirurgus des Spitals unterschrieben,
in der Apothecke angelangt sind. In einem Spitale , wo mehrere Stabs¬
chirurgen stehen , unterschreibt jeder einzelne seinen Ordinationsextrakt , der
nach der Früh - oder Abendvisite gemacht worden . Wenn auf den rechtmäs¬
sigen Weg unter Tag oder bey Nacht Medikamenten für besondere Kranke
abverlangt werden , sollen sie auf die eben beschriebene Art abgefolgt wer¬
den : darum ist der Provisor auch gehalten, die Anstalt zu treffen , daß

AU
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Zujeder Stunde Hey Lag und Nacht ein abgenchteteS Subjekt in der Apo-
checke ist , welches eine prompte Expedition Zu leisten im Stande ist.

§. VIII.
Besondere für die verwundeten Herrn Offiziere die im Spitale liegen , be-

Pinrmte Rezepte werden vom ordimrenden Stübschirurgus unterzeichnet
seyn , mit deS Verwundeten Namen , Zunamen, Charge und Regiments
diese Arzeneyen werden auch unentgeldlich verabfolgt , und vom k . k . Aera-
rmm gezahlt, welches dadurch die verwundeten Herrn Offiziere ftey halt.
Andere Kranke oder verwundete Offiziere die ausser dem Spitale liegen , sind
gehalten, ihre Arzeneyen nach der Mititartaxe zu erkaufen , und denen allein
kann extra Normam verschrieben werden. Wenn ihnen also auö der Feldapo¬
checke Arzeneyen sind abgegeben worden , die sie nicht bezahlen würden , so
kann der Provisor die vom ordimrenden Stabschirurgus UnterzeichnetenRe¬
zepte an die Kriegsbuchhalterey einschickm , von da aus wird ihm das Geld
angewiesen , und dem Offizier hernach von seiner Gage abgezogen.

tz . IX,
sobald die Ordination und der Verband früh und abends abgethan sind,
werden die Medikamenten - Extrakte von einem Unterchirurgus in die Apö-
checke gebracht ; der Provisor hat alsdenn seine Gorge dahin zu nehmen , daß
die Expedition der Arzneyen mit . Fertigkeit , und doch mit der größten Pünkt¬
lichkeit geschieht , daß das Gewicht nicht vermindert, und nicht vermehrt
werde , hauptsächlich bey MpLatmLtteln, beym mineralischen Levmes
beym Brechweinsiein u. d gl. , wo ein , zwey Gran mehr , die nüchthei-
ligsten Folgen haben kann . Das Emsatzgewicht muß acht und unverfälscht
fcyn , wie die Vorschrift ist . Der grösseren Sicherheit wegen sott der Pro¬
visor selbst bey der Expedition zugegm seyn und Mithelfern Würde auf

eine
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Mik oder die andere <ire ein wesentllcher Fehler unter laufen , so wird kee-

ne Entschuldigung gehört , und jedes Versehen nach seiner Art an ihm ge¬

ahndet werden.
§. X.

Um die Expeditionen der Medikamenten zu erleichtern , hat man für rath-

sam befunden, -die in dei» Militär - Hauptspitale zu Wien gebräuchlichen,

und diesem Kapitel nachfolgenden Formeln innerlicher und äußerlicher Medi¬

kamenten in allen Feldspitälern einzuführen. Während der Expedition der

serordneten Arzneyen soll jedes Apotheckensubjekt diese Formeln vor sich

legen , und der Provisor darauf Acht geben , daß alle Arzneyen genau nach
'

diesen Formeln zugcrichtet werdem

§. » ,
Auf de» LageSextraktm der Medikamenten wird die Numer des Krankem

sales , oder der Baracke , und eben so die Numer jedes Krankenbettes be¬

merkt seyn. Eben diese nämlichen Numcrn müssen auf die Gefäße , Glä¬

ser und Papicrkapseln genau bey jeder Expediton wieder geschrieben wer¬

den , -damit bey Austheilung der Arzneyen keine Zweydcutigkeit entstehet.

In eben dem Augenblicke wird auf . die Signatur auch der Bericht , wie

die Arzneyen zu brauchen sind , geschrieben , z . B . ob den Kranken alle

Stund , oder zwey Stunde i — L Löffel voll sollen verabreicht werden.

Purganzen und Brechmittel müssen vor allen andern Arzeneyen expedier

werden . Bey den chirurgischen Medikamenten , als Salben und Pflaster rc,

die für mehrere Kranken gebraucht werden , wird auf den Gefäßen oder

Papierkapscln nur die Numer des Zimmers , und der Name des Medika¬

ments geschrieben.

X L §. XI I.



r64 Wierzeh nies Kapitel.

§ . XII.
Sind die Medikamenten endlich expedirt , so kommt früh und abends aus

jedem Krankenfale , oder aus jeder Baracke ein Unterchirurg mit einem

Krankenwärter , dem sie ordentlich übergeben werden müssen . Der Provi¬

sor hat daher Zu sorgen , daß die Zubereiteten Medikamenten Numer für
Numer besonders auf ein Brett gesetzt werden , damit keim Verwechslung
mitunterlaufen kann.

§. XIII.
Die Tag - Extrakten der Medikamenten behält der Provisor zu seinem
Ausweis bey sich , so wie die Erfodernißextrakte chirurgischer Requi¬

siten, bis das Monath herum ist ; alsdann zu Ende des Monaths macht
er aus , allen diesen Extrakten ein Totale , doch so , daß jenes der

'
Arzneycn mit dem Totale der chirurgischen Requisiten nicht vermischt
wird . Ist dieses verfertigt , so übergiebt er es nebst den Tagsextrakten
dem Stabschirurgus zur Unterschrift. Wo mehrere Stabschirurgen sind,

muß jedem sein eigenes Totale zur Versieglung und Unterschrift vorgelegt
werden. Den Namen mit beygedrucktem Jnsi

'
gel schreibt der Stabschirur-

guö unter folgende Worte : Diese Medikamenten ( oder chirurgische
Lrfodernisse ) sind sowohl in rechter (Quantität als guter
O .rralität richtig empfangen worden . Dies Tagsextrakten behält
dann der Stabschirurgus zu seiner Legitimation bey sich.

§ . XIV.
Die Stabschirurgen haben die Weisung , daß sie , wenn für Kranke oder

verwundete kaiserliche Soldaten , ihre Weiber und Kinder , oder für feind¬

liche Blessirte Arzneyen verordnet werden , durch verschiedene Extrakten

diese Individuen von einander unterscheiden sollen , und jeden Extrakt durch
die
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die bestimmte Ueberschrift bemerken sollen . Daher muß auch der Provi¬
sor dahin Rücksicht nehmen , daß er mit Ende des MonatS . diese Extrak¬
ten in Totale bemerkt , besonders die Extrakte der an die feindlichen Ver¬
wundete abgegebenen Arzneyen, weil nachher öfters diese Arzenepen vom Fein¬
de müssen gut gemacht werden.

§» XV.
Der Provisor Hey der Hauptapothecke der Armee ist gehalten , dm rzten
und letzten jedes Monats dem Protochirurgus einen Rapport nach dem
Formular ? - über die seither abgegebenen , und nm im Reste verbleiben¬
den chirurgischen Requisiten einzureichen ; Ln Abwesenheit des Protochi-
rurgus macht er dem Stellvertretenden Feldsiabschirurgus diesen Rapport,
damit man , wenn sich ein Abgang fände , bald den nochigen Ersatz ver¬
schaffen kann . Eben so haben die irr den Feldspitalern bey der Apothecke
ausgestellten Provisoren dem im Spitale kommandirten ersten Feldstabschi-

, rurgus einen solchen Rapport Zu geben . Wenn in der Zwischenzeit der
Provisor sähe , daß die chirurgischen Requisiten Zu Ende gehen , so ist er
gehalten , vor der bestimmten Zeit den Protochirurgus oder dem Stabs-
chirurgus alsogleich Bericht davon zu geben.

§ . XVI.
Wenn der Medikamenten - Lieferant dem . Hohen Hofkriegsrath in Sachen,
so

'den Dienst betreffen , Vorstellung Zu machen hat , so unterlegt er die
Vorstellung Zu erst dem Protochirurgus , welcher sie dahin hegleitet , und
ihm am Ende die hofkriegsräthtiche Entschliessrmg darüber auch wieder
mittheilt.
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§ . XVI ?-

23enn die Provisoren in Absicht auf gute Unterkunft und gute Cr-
Haltung der Arzneyen , oder auf andere das Beßte des Dienstes betreffen¬
de Gegenstände einerUnterstützungnöthig haben , so können sie sich an dm
Protochirurgus, oder an jenen Stabschrmrgus wenden̂ unter welchen sie un¬
mittelbar stehen , die sich es zurPflichtmachen werden , ihnen heyzustchen -
wo es nur immer die Billigkeit und Nothwendigkeit erheischt.

Genehmgehalten:

Joseph.

A. G . v. Hadik.
-

Aä NanästuM 83er*'
^ro^rium»

Ludwig v - Türkheim-
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